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Erbschaftssteuer Der Bundes-
rat empfiehlt ein Nein zu der
von den Juso geforderten na-
tionalen Erbschaftssteuer auf
Nachlässen von über 50 Millio-
nen Franken. Eine solche Steu-
er könnte die Steuereinnahmen
insgesamt drücken, weil viele
Vermögende die Schweiz ver-
lassen dürften. Finanzministerin
Karin Keller-Sutter präsentier-
te gestern die Argumente gegen
die Juso-Volksinitiative «Für eine
soziale Klimapolitik – steuerlich
gerecht finanziert (Initiative für
eine Zukunft)».Abgestimmtwird
am 30. November. Mit der neu-
en Steuer wäre die Schweiz für
Menschen mit Vermögen weni-
ger attraktiv, argumentiert der
Bundesrat. Zögen die Reichsten
weg, gebe es nicht nur weniger
Erbschaftssteuern, sondern auch
weniger Einkommens- undVer-
mögenssteuern. Ebenso gefähr-
de die Steuer Arbeitsplätze, weil
Unternehmen ins Ausland ab-
wandern könnten. (SDA)

Juso-Initiative:
Bundesrat fürchtet
Wegzug Reicher

Statistik Junge Menschen in der
Schweiz leben länger bei ihren
Eltern als noch vor 20 Jahren.
Während es bei jüngeren Jahr-
gängen 23,7 Jahre dauert, bis
die Hälfte ausgezogen ist, wa-
ren die älteren knapp zwei Jah-
re früher dran. Das zeigt eine
gestern veröffentlichte Auswer-
tung des Bundesamts für Statis-
tik. Die Forschenden verglichen
dabei Personen mit Jahrgängen
zwischen 1988 und 2007 mit je-
nen, die zwischen 1968 und 1987
geboren wurden. Neben dem
Jahrgang spielt auch das Ge-
schlecht beimAuszugszeitpunkt
einewichtige Rolle. BeiMännern
dauert es im Schnitt anderthalb
Jahre länger als bei Frauen, bis
die Hälfte ausgezogen ist. Wei-
tere Faktoren sind der Bildungs-
stand, die Sprachregion und die
Staatsangehörigkeit. Unter dem
Strich verlassen diemeisten Jun-
gen in der Schweiz ihr Eltern-
haus zwischen dem 20. und dem
30. Lebensjahr. (SDA)

Junge wohnen in
der Schweiz länger
bei ihren Eltern

WHO-Studie Die Resistenz von
Bakterien gegen Antibiotika
steigt schnell an. Weltweit sei
jede sechste im Labor bestätig-
te bakterielle Infektion durch
antibiotikaresistente Erreger
ausgelöst worden. Das berich-
tet die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). Sie hat das Prob-
lem erstmals in Bezug auf 22 oft
gebrauchte Antibiotika quanti-
fiziert, die etwa gegen Infektio-
nen der Harnwege, des Magen-
Darm-Trakts oder der Blutbahn
oder gegen die sexuell über-
tragbare Gonorrhoe (Tripper)
eingesetzt werden. Die neusten
Zahlen stammen von 2023. Die
WHObetrachtete auch verschie-
dene Kombinationen von Bakte-
rien undAntibiotika. Das Ergeb-
nis: Von 2018 bis 2023 ist die Re-
sistenz bei mehr als 40 Prozent
davon gestiegen, je nach Kom-
bination Bakterium-Antibioti-
kum um 5 bis 15 Prozent pro
Jahr. (DPA)

Resistenz gegen
Antibiotika steigt
weltweit stark an

Yann Cherix, St. Gallen

Kopf, Hals, Schulter. Alles ist
bedeckt. Kein Haar ist zu sehen,
dafür ein helles Gesicht, blaue
Augen, umrahmt von einer gros-
sen, modernen Brille.

«Hallo», sagt sie freundlich
und setzt sich an einen Tisch in
einem St. Galler Restaurant. Kein
Händedruck. Sie wird es später
erklären. Genausowie ihre Kopf-
bedeckung, einen sogenannten
Khimar.

Von links bis rechts dagegen
Diese Frau hat in derOstschweiz
fürWirbel gesorgt. Sie will ano-
nymbleiben, geradeweil die De-
batte aktuell stark dreht. Ihret-
wegen sehen sich St. Galler Po-
litikerinnen und Politiker quer
durch alle Parteien bemüssigt,
Stellung zu beziehen.

Im Kantonsrat unterstützen
rechte und linke Politikerinnen
und Politiker eine Motion, die
ein Verbot von Kopftuch tragen-
den Lehrerinnen im Klassen-
zimmer fordert. Die Betroffene
sagt diplomatisch: «Ich begrüs-
se grundsätzlich, dass eine De-
batte geführt wird.»

Die Debatte ist aber nicht neu.
Bereits 1997 musste das Bun-
desgericht wegen einer Kopf-
tuch tragenden Lehrerin einen
Entscheid fällen. Er fiel zuun-
gunsten der Muslimin aus und
stützte die Schule als religions-
freien Ort. Strittige Fälle gab es
seither trotzdem immer wieder.
Im bernischenWorb, im Kanton
Schwyz. Und überall ging es je-
weils schnell um grundsätzliche
Fragen:

Wollen wir das? Entspricht
das dem Schweizer Verständnis
eines säkularen Staats?

Föderal geregelt
Wie so oft hat die Schweiz dar-
auf verschiedeneAntworten. Sie
werden kantonal formuliert. In
Schwyz und Bern sind Lehre-
rinnen mit Kopftüchern gänz-
lich verboten, andere beschrän-
ken sich auf Empfehlungen oder
haben gar keine Vorgaben.

Der Verband der Lehrerinnen
und Lehrer propagiert ein neu-
trales Verhalten und Auftreten.
Dazu gehöre auch der Verzicht
auf religiöse Symbole. Und Tho-
mas Minder, oberster Schulleiter
der Schweiz, sagt: «Ich ordne das
Kopftuch als religiös ein.» DerPä-
dagoge ergänzt aber: «…wenn es
in einem Raum nicht angenom-
men werden kann.»Was Minder
sagen will: Auch wenn das Kopf-
tuch als religiös verstandenwird,
entscheidend ist die Reaktion der
Betroffenen.

Seit 2021, dem Jahr, als die
gebürtige Bayerin zum Islam
konvertierte, trägt sie die stren-
gere Variante des Kopftuchs.
Sie tue dies freiwillig und voller
Stolz. «Es steht eben im Koran.
Daran halte ich mich.» Das be-
deute allerdings nicht, dass sie
wegen des Schleiers ein reak-
tionäres Weltbild vertrete. «Ich
sehe es so: Was ich trage, ist
Privatsache.»

Diese Haltung hat die Mitt-
zwanzigerin ihren ersten Job
gekostet. In Eschenbach beim
Obersee hätte die Abgängerin

der Pädagogischen Schule in
St. Gallen eine Stelle als Primar-
schullehrerin antreten sollen.Die
Schulleitung war von ihr über-
zeugt, es hatte schon ein erstes
Kennenlernen mit den Kindern
in Goldingen stattgefunden.

Der Protest der Eltern
Doch dann wehrten sich einige
Eltern imDorf gegen die Anstel-
lung derKopftuchträgerin. Gros-
se Aufregung folgte, Medien be-
richteten. Schliesslich knickte
die Schulleitung ein und erklär-
te den Vertrag für ungültig.

«Natürlich hat mich das ge-
troffen», sagt sie heute. Die El-
tern hätten niemit ihr direkt ge-
redet; nie wissenwollen,wie sie

ihren Job verstehe. «Mir ist voll-
kommen klar, dass ich als Lehr-
person neutral zu sein habe. Ich
wurde nach Lehrplan 21 ausge-
bildet und halte mich daran.»

Sie vertrat nach dem Eklat
in der lokalen «Linth-Zeitung»
selbstbewusst ihren Standpunkt.
Sie liess sich von der Schweizeri-
schen Islamischen Gemeinschaft
(SIG) beraten – und sagte nach
langem Überlegen auch einem
Treffen mit dieser Zeitung zu.

Sie will zur zuweilen aufge-
heizten Debatte um das Kopf-
tuch die Perspektive einer inte-
grierten berufstätigenMuslimin
dazustellen. «Solche Stimmen
fehlen leider noch zu oft.» Ihr
ist bewusst, dass die kritischen

Stimmen den öffentlichen Dis-
kurs prägen. Und sie weiss, dass
in der Causa Kopftuch gleich
mehrereThemenverwoben sind:
Religionsfreiheit. Islam. Frauen-
recht. Bildung. Und manchmal
alles gleichzeitig.

Diese Frau mit dem himmel-
blauen Khimar kennt die ver-
schiedenen Seiten, beide Kul-
turen. Aufgewachsen in einer
bayerisch-katholischen Fami-
lie, begann sie sich als Teenager
für denGlauben zu interessieren,
befasste sichmehrere Jahre lang
intensivmit allenWeltreligionen.
«Am Schluss war für mich klar,
dass mich der Islam am stärks-
ten berührte.»

Kurz vor dem Abitur legte
sie in einer bayerischenMoschee
ihrGlaubensbekenntnis ab, nach
der Diplomfeier eröffnete sie
ihren völlig überraschten Eltern,
dass sie nach den islamischen
Riten leben, fünfmal am Tag
beten und: in der Öffentlich-
keit eine Kopfbedeckung tragen
werde. Zur Reaktion der deut-
schen Eltern sagt sie: «Nach ei-
nem Jahr haben sie sich daran
gewöhnt.»

Akt der Selbstbestimmung
Für die strengere Version eines
Khimars habe sie sich aus prak-
tischen Gründen entschieden,
behauptet sie. Das Rumfummeln
an denHaaren entfalle komplett.
«Viele glauben mir nicht, wenn
ich das sage: Aber der Khimar
gibt mir Freiheit.»

Das Kopftuch ist für die jun-
ge Muslimin ein Akt der Selbst-
bestimmung, eben eine private
Sache. Das halte sie nicht davon
ab, als Lehrerin dieVielfalt einer
Gesellschaft aufzuzeigen, ande-
reWeltbilder zu lehren.Dazu ge-
hörten für sie auchHomosexua-
lität, queere Themen. «Als Lehr-
person bringt man sich immer
ein Stück weit selber ein, klar»,
sagt sie, «aber es liegt doch nicht
in meinem Kompetenzbereich,
solche Dinge zu bewerten.»

Knapp 450’000Menschenmit
muslimischem Glauben leben
heute in der Schweiz. Das sind
knapp sechs Prozent der Be-
völkerung. Die junge Lehrerin
sagt: «Muslime sollen in derMit-
te der Gesellschaft ankommen.
Und das geht eben nur mit Dia-
log und gegenseitigemVerständ-
nis.» Auch darum kämpft sie für
ihr Kopftuch.

Neuer Job in Luzern
Mittlerweile hat sie einen neu-
en Job gefunden. Im Kanton Lu-
zern wurde sie für eine Stellver-
tretung angenommen. In der
städtisch geprägten Schule war
ihr Erscheinungsbild bisher kein
Thema. «Weder bei der Lehrer-
schaft noch bei den Eltern oder
Kindern.»

In Luzern endeten am Sonn-
tag die Herbstferien. Heute ist
der erste Arbeitstag der jungen
Lehrerin. Bei der Begrüssung
von erwachsenenMännernwird
sie ihre Hand aufs Herz legen.
Denn gemäss ihrem Glauben
sollte sie keine Hände schüt-
teln. Und falls es doch mal dazu
kommen sollte? «Ich bin Leh-
rerin. Das passiert und ist kei-
ne Sünde.»

Lehrerinwill mit Kopftuch arbeiten:
«Was ich trage, ist Privatsache»
Religion im Klassenzimmer Ihr Fall löste eine landesweite Debatte aus: Noch vor Antritt wurde einer Lehrerin
an einer St. Galler Schule gekündigt – weil sie ein Kopftuch trägt. Ein Treffen mit einer Frau auf einer Mission.

Die Lehrerin will die Perspektive einer integrierten berufstätigen Muslimin darstellen. Foto: Madeleine Schoder

«Mir ist
vollkommen klar,
dass ich als
Lehrperson neutral
zu sein habe.»
Lehrerin (anonym)
Absolventin der Pädagogischen
Hochschule St. Gallen
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Wer sich am späten Samstag-
abend in derNähe des Bahnhofs
Bern aufhielt, dem bot sich ein
Bild der Verwüstung: verbrann-
te Tische und Stühle eines Res-
taurants, verkohlte Container,
eingeschlagene Scheiben und
Schmierereien. Unter dem Vor-
wand, für den Frieden demons-
trieren zu wollen, hatten linke
Chaoten der Bundesstadt eine
Strassenschlacht beschert.

Bürgerliche Politikerinnen
und Politiker sind empört. «Un-
verständlich. Entlarvend. Wer
Gewalt sucht, spricht nicht im
Namen des Friedens», kommen-
tierte Mitte-Nationalrätin Elisa-
beth Schneider-Schneiter auf X.

Und FDP-Präsident Thierry
Burkart sagte im «SonnTalk»,
es sei nicht einfach eine aus dem
Ruder gelaufene Demonstration
gewesen. «Antisemitische Grup-
pierungen haben hier die Fä-
den gezogen.»Unverständnis hat

auch das lange Schweigenvon SP
und Grünen ausgelöst.

Stellungnahme erfolgt erst
auf Anfrage
Die beiden Parteien haben seit
dem Hamas-Massaker vom
7. Oktober 2023 das Vorgehen
Israels in Gaza immer wieder
kritisiert und an propalästinen-
sischen Kundgebungen mitge-
wirkt, etwa im Juni 2025 in Bern.
Zur unbewilligten Demonstra-
tion vom Samstag haben die SP
und die Grünen zwar nicht auf-

gerufen –wohl aber die Jungso-
zialisten (Juso) und die Bewe-
gung Klimastreik. «Alle auf die
Strasse!Widerstand gegenGeno-
zid und Besatzung», posteten die
Juso am Samstag auf Instagram.

Nach dermassiven Gewalt ge-
gen Polizeikräfte und derblinden
Zerstörungswut in derBerner In-
nenstadt blieb eine Stellungnah-
me der Juso aus.AufAnfrage sagt
Juso-PräsidentinMirjamHostet-
mann am Montag, die Juso sei-
en an der Organisation nicht be-
teiligt gewesen. Sie würden aber

grundsätzlich Proteste gegen den
Genozid befürworten, jedoch die
Gewalt «eines Teils der Demons-
trant*innen und der Polizei ent-
schieden» verurteilen. Die Juso
solidarisieren sich also nicht mit
denOpfern, den 18verletzten Po-
lizisten, sondern geben der Poli-
zei eineMitverantwortung an den
Gewaltexzessen.

Der «Klimastreik», der imVor-
feld auf Instagram angekündigt
hatte, «nicht friedlich zu sein»,
und zu einer «Intifada» aufrief,
teilt auf Anfrage zwei Tage nach
den Ereignissen mit, eine breit
abgestützte Stellungnahme sei
erst nach einem Austauschtref-
fen möglich, vorher könne kei-
ne «kollektiveAntwort» erfolgen.

Erst auf Nachfrage nehmen
auch Lisa Mazzone, die Präsi-
dentin der Grünen, sowie SP-
Co-Präsident Cédric Wermuth
Stellung. Die SPhabe denAufruf
zur Kundgebung abgelehnt, sagt

Wermuth, «die Partei verurteilt
die Ausschreitungen und sinn-
lose Gewalt im Zusammenhang
mit der Demonstration scharf».
Gewalt und Sachbeschädigungen
seien in keinerWeise im Interes-
se all jener, die sich für einen ge-
rechten Frieden imNahenOsten
und für ein Ende der Kriegsver-
brechen einsetzten.

Trede: Gewalt wird
«instrumentalisiert»
Auch Mazzone betont, dass die
Grünen diesmal nicht an der
Demo beteiligt gewesen seien,
anders als im Juni, «als wir eine
breite Demonstration für die Ein-
haltung desVölkerrechts und die
Menschen in Gazamitorganisiert
haben».Die Partei verurteile jeg-
liche Form von Gewalt. Gewalt
bringe niemandem etwas, sagt
auch FraktionschefinAlineTrede,
«ausser jenen, die das jetzt wie-
der instrumentalisieren».

SP-Ständerat Daniel Jositsch be-
dauert, dass die Verurteilung
der linken Parteien nicht pro-
aktiv, sondern erst auf Anfrage
erfolgt ist. «Es ist ja eigentlich
evident:Während imNahen Os-
ten Friedensbemühungen An-
lass zur Hoffnung geben, wird
in der Schweiz die Gewalt auf
die Strasse getragen. Hier ging
es nicht um Frieden, sondern ein
paar Pseudorevolutionäre haben
ihre Gewaltfantasien ausgelebt.»

Jositsch hätte sich von der SP-
Leitung gewünscht, dass sie das
am Tag nach den Verwüstun-
gen kommuniziert. «Wenn man
sich als Partei im Gaza-Konflikt
so klar positioniert, wie das die
SP-Spitze in den letztenMonaten
getan hat, erwarte ich in einem
solchen Fall eine klare und pro-
aktive Stellungnahme.»

Claudia Blumer
und Markus Brotschi

«Ich erwarte von der SP-Spitze eine klare Stellungnahme»
Reaktionen Nach den Krawallen beziehen die Parteispitzen Stellung. Das lange Schweigen von SP und Grünen stösst auf Unverständnis.

Rahel Guggisberg
und Julian Witschi

Bei derPalästina-Demovomver-
gangenen Samstag ist es der
Polizei gelungen, Gewalttäter
im schwarzen Block einzukes-
seln und 536 Personen abzu-
führen. Was droht ihnen? Die
Berner Strafrechtsexpertin Sa-
rah Schläppi sagt, dass sich viele
des Landfriedensbruchs strafbar
gemacht haben dürften.Und dies
imKollektiv.Gemäss Strafgesetz-
buch trifft dies auf alle zu, die an
eineröffentlichen Zusammenrot-
tung teilnehmen, bei dermit ver-
einten Kräften gegen Menschen
oder Sachen Gewalttätigkeiten
begangenwerden. Straffrei bleibt
nur,wer sich auf behördlicheAuf-
forderung hin entfernt – und zu-
vor weder Gewalt angewendet
noch dazu aufgefordert hat.

Die Polizei rief nach der Ge-
walteskalation beimBundesplatz
dazu auf, die Kundgebung zuver-
lassen. Die Missachtung dürfte
eine Verurteilung wegen Land-
friedensbruchsmöglichmachen,
sagt Schläppi. Beim Landfrie-
densbruch gilt somit das Prinzip
«mitgegangen, mitgehangen».
Ob man selbst Gewalt ausübt,
ist nicht entscheidend. Die rei-
ne Teilnahme an einer solchen
Gruppe kann bereits strafbar sein.

Entscheidend ist
die Friedensbedrohung
Allerdings gibt es eine wichti-
ge Einschränkung: Für Land-
friedensbruch muss von der
Ansammlung eine «Friedens-
bedrohung ausgehen». Das war
entscheidend für den Freispruch
von 50 Teilnehmenden an einer
Demo von 2018.

Damals war es nur vereinzelt
zu Sprayereien gekommen, den-
noch hatte die Polizei die De-
monstrierenden in der Spitalgas-
se eingekesselt. Die Strafbefehle
wurden danachvomObergericht
aufgehoben.Denn es sprach die-
ser Kundgebung eine «friedens-
bedrohliche Grundstimmung»
ab. Bei der Palästina-Demo vom
Samstag dürfte eine Friedens
bedrohung schwervon derHand

zuweisen sein, sagt Strafrechts
expertin Sarah Schläppi.

Verschärfungen des Strafge-
setzes für unbewilligte und ge-
walttätige Demonstrationen,wie
sie etwa der Berner Regierungs-
rat und Polizeidirektor Philip-
pe Müller fordert, sieht Schläppi
skeptisch.Das Strafgesetz sei ein
bewährtes Gesamtkonzept. Statt
Strafen zu verschärfen, solle pri-
mär der bereits mögliche Straf-
rahmen ausgeschöpft werden.
Landfriedensbruch etwa könne
mit bis zu drei Jahren Gefängnis
bestraft werden.

Die kontrollierten Personenmüs-
sen teilweise auch mit einer An-
zeige für andere Taten rech-
nen: Sachbeschädigung, Haus-
friedensbruch,Körperverletzung,
Brandstiftung, Widerhandlung
gegen das Sprengstoffgesetz,
Hinderung einerAmtshandlung,
Gewalt und Drohung gegen Be-
hörden und Beamte, Diebstahl
sowieWiderhandlung gegen das
Vermummungsverbot.

Beim Brand am Restaurant
Della Casa müsste auf versuch-
te Tötung geprüft werden.Aller-
dings müssen solche Straftaten

jedem Einzelnen nachgewiesen
werden. Das ist bei Vermumm-
ten schwer. Die Polizei hat Ka-
meras eingesetzt.

Handlungsbedarf
bei Sachschäden
Schwierigkeiten sieht Schläppi
bei den Sachschäden. Bei einer
Verurteilung nur wegen Land-
friedensbruchs sei es heute auf-
grund derRechtslage nichtmög-
lich, Täter für den entstandenen
Sachschaden haftbar zumachen.
Es müsse ein weiteres Delikt
nach Strafgesetzbuch vorliegen,

so zum Beispiel eine Sachbe-
schädigung. So sei zu bewei-
sen, welche Person zum Bei-
spiel einen Stuhl in ein Geschäft
geworfen habe. Landfriedens-
bruch schütze somit zwar die
öffentliche Ordnung, aber nicht
das Eigentum des Einzelnen, so
Schläppi. Bei den Kosten für die
Polizeieinsätze sieht es anders
aus. Diese können gemäss Poli-
zeigesetz des Kantons Bern auf
die Täter überwälzt werden.

Sarah Schläppi empfiehlt al-
len Berner Geschädigten, sich
als Privatkläger an den Strafver-

fahren zu beteiligen und einen
Strafantrag zu stellen – nötigen-
falls gegen unbekannt. Nur so
sei sichergestellt, dass wirklich
ermittelt werden müsse.

Beschleunigte Verfahren hält
Schläppi aber für unwahrschein-
lich.Angesichts derÜberlastung
der Staatsanwaltschaft und der
im Vergleich zu anderen Straf-
taten wie Vergewaltigung oder
Raub geringeren Schwere der
Deliktewürden diese nicht prio
risiert. Womöglich sieht es bei
der Brandstiftung mit in Kauf
genommenerTötung anders aus.

Das droht den festgenommenenDemonstranten
Ausschreitungen in Bern Rund 500 Teilnehmende der eskalierten Kundgebung wurden von der Polizei erfasst.
Strafrechtsexpertin Sarah Schläppi über die Herausforderungen der Strafverfolgung.

Ihnen droht eine Verurteilung unter anderem wegen Landfriedensbruchs: Vermummte setzen in Bern Barrikaden in Brand. Foto: Jürg Spori

Lisa Mazzone (Grüne),
Cédric Wermuth (SP).

Mirjam Hostetmann (Juso),
Daniel Jositsch (SP). Fotos: Tamedia


